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Regeste

Asyl (ohne Wegweisungsvollzug)

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurtei- lung von Beschwerden
gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG zuständig und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls
in der Regel – wie auch vorlie- gend – endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1
BGG).

E. 1.2
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenom- men, ist durch die
angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren
Aufhebung beziehungsweise Ände- rung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde
legitimiert (Art. 105 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist-
und form- gerecht eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 2 AsylG i.V.m. Art. 37 VGG
und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG.

E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grund- sätzlich Asyl.
Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt
wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationali- tät, Zugehörigkeit zu einer bestimmten
sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen
ausgesetzt sind oder
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(Art. 3 Abs. 1 AsylG). Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des
Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen
psychischen Druck bewirken (Art. 3 Abs. 2 AsylG).

E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest
glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit für ge- geben hält. Unglaubhaft sind insbesondere
Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich
sind, den Tatsa- chen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte



Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).

E. 4.1
Das SEM führt zur Begründung seiner Verfügung aus, weder der Be- schwerdeführer noch
seine Familie hätten vor dem Sturz der afghanischen Regierung schwerwiegende Nachteile
erlitten, aufgrund derer er eine be- gründete Furcht vor zukünftiger Verfolgung habe. Der
Verweis auf politi- sche Entwicklungen und hypothetische Zukunftsszenarien reiche für die
Annahme einer Verfolgungsgefahr nicht aus, es bedürfe weiterer individu- eller
Risikofaktoren, die eine Gefährdung im Sinne von Art. 3 AsylG be- gründen würden. Eine
Verfolgung, die zum Zeitpunkt des Verlassens des Heimatstaats bestanden habe, müsse
noch andauern oder es müssten Hinweise auf eine begründete Furcht vor zukünftiger
Verfolgung bestehen. Ein systematisches Vorgehen der Taliban gegen Familienangehörige
von missliebigen Personen sei nicht erkennbar. Sein Vater sei ein hochrangiger
Militärangehöriger gewesen, der vor rund (…) Jahren pensioniert worden sei. Es gebe keine
Anhaltspunkte dafür, dass seine Familie deswegen Probleme mit den Taliban gehabt habe.
Es ergäben sich auch keine Hin- weise dafür, dass er wegen den Tätigkeiten seines Bruders,
der für (…) gearbeitet habe, im Hintergrund ins Visier der Taliban geraten sein sollte. Sein
Bruder, der als (…) gedient habe, sei zwar von den Taliban festge- nommen, nach einem
Monat Gefangenschaft aber wieder freigelassen worden. Diese Umstände liessen nicht auf
ein ausgeprägtes und ungebro- chenes Verfolgungsinteresse der Taliban an seinem Vater
und seinen Brü- dern schliessen. Aufgrund der Aussagen des Beschwerdeführers sei auch
nicht ersichtlich, dass die Taliban ein aktuelles Verfolgungsinteresse an sei- ner Person
hätten. Seine Eltern lebten weiterhin in B._______, ohne von den Taliban behelligt zu
werden. Es sei zwar nachvollziehbar, dass er be- fürchte, wegen seinem familiären Umfeld
Opfer von Reflexverfol-
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Flüchtlingseigen- schaft notwendige objektive Furcht sei jedoch nicht begründet. Die
militärischen Tätigkeiten des Beschwerdeführers – so das SEM wei- ter – hätten nur zu
einem begrenzten Interesse der Taliban an seiner Per- son geführt. Sie hätten ihn und seine
Familie vor ihrer Machtübernahme nur zwei Mal telefonisch bedroht, obwohl alle Leute vor
Ort gewusst hätten, dass er Soldaten geführt habe. Es sei nicht davon auszugehen, dass der
Angriff, bei dem er verletzt worden sei, gezielt gegen ihn gerichtet gewesen sei. Trotz der
Drohung der Taliban, sie würden seinen Bruder solange fest- halten, bis er sich stelle, hätten
sie diesen schliesslich nach einem Monat gehen lassen, ohne dass der Beschwerdeführer
sich gestellt habe. Er sei sich zwar sicher, dass die Taliban ihn bei einer Rückkehr nicht am
Leben liessen, weil er gegen sie gekämpft habe. Es sei aber nicht ersichtlich, dass seitens
der Taliban aufgrund seines erhöhten Risikoprofils ein tatsächli- ches andauerndes
Verfolgungsinteresse an ihm bestehe. Seine subjektive Furcht, künftig Nachteile im Sinne
von Art. 3 AsylG zu erleiden, erweise sich nicht als objektiv begründet.

E. 4.2
In der Beschwerde wird geltend gemacht, der Beschwerdeführer sei bis zum Sturz der
Regierung Teil der afghanischen Streitkräfte gewesen, die als taliban-feindliche Gruppe
angesehen würden. Seine militärische Ausbildung habe er mit den eingereichten
Beweismitteln untermauert. Er habe sich während Jahren aktiv am Kampf gegen die
Taliban beteiligt und dabei wichtige Funktionen gehabt. Das starke Interesse an ihm zeige
sich auch darin, dass die Taliban direkt nach der vollständigen Machtüber- nahme aktiv



nach ihm gesucht hätten. Sein Bruder sei an seiner Statt fest- genommen und massiver
Folter ausgesetzt worden. Die Einschätzung der Vorinstanz, es bestehe aufgrund seiner
militärischen Tätigkeiten nur ein begrenztes Interesse an seiner Person, sei falsch. Gemäss
dem Bericht der «United Nations Assistance Mission in Afghanis- tan» (UNAMA) vom 22.
August 2023 sei es in der Zeit vom 15. August 2021 bis zum 30. Juni 2023 zu mehr als 800
bestätigten schweren Men- schenrechtsverletzungen wie aussergerichtliche Tötungen,
willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen, Folter und Misshandlung sowie Ver-
schwindenlassen von Personen, die mit der ehemaligen Regierung der Is- lamischen
Republik Afghanistan und ihren Sicherheitskräften in Verbin- dung gestanden seien,
gekommen. Dies, obwohl die De-facto-Behörden eine Generalamnestie für ehemalige
Regierungsbeamte und Militär-ange- hörige der Afghanischen Nationalen Verteidigungs-
und Sicherheitskräfte
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militäri- sche Ausbildung absolviert und (…) Jahre lang dem afghanischen Militär im
Kampf gegen die Taliban gedient, wobei er sechs Jahre davon einen namhaften Rang
innegehabt habe. Die Taliban hätten nach dem Sturz der Regierung bei seiner Familie nach
ihm gefragt und ihn gesucht. Seit der Machtübernahme hätten sie Zugriff auf alle Register
und Informationen der ehemaligen Regierung, womit ihnen seine Tätigkeiten bestens
bekannt seien. Er befürchte zurecht eine Verfolgung seiner Person bei der Rück- kehr nach
Afghanistan. Seine Landesabwesenheit sei den Taliban bekannt. Die Dorfbewohner hätten
diese darüber informiert, dass er in den Iran aus- gereist sei und versichert, sie würden ihn
ausliefern, sollte er zurückkehren. Abgesehen von seinem hohen Risikoprofil hätten
mehrere Familienmitglie- der beim afghanischen Militär gedient. Seine Brüder und sein
Vater wiesen erhöhte Risikoprofile auf. Die Frage der Reflexverfolgung dürfe nicht ge-
sondert betrachtet werden. Die Aktivitäten seiner Familienangehörigen führten zu einer
Schärfung seines eigenen Risikoprofils.

E. 4.3
Das SEM führt in seiner Vernehmlassung aus, es treffe zu, dass der Beschwerdeführer
aufgrund seiner langjährigen Tätigkeiten und seines Ranges bei der afghanischen Armee ein
berufliches Profil aufweise, das zu einem leicht erhöhten Verfolgungsrisiko führen könne.
Er verfüge aber über kein derart hohes Profil, als dass von einer begründeten Furcht vor
einer zukünftigen, flüchtlingsrechtlich relevanten Verfolgung ausgegangen wer- den
müsste. Seine Reichweite sei begrenzt gewesen und er habe durch seine Tätigkeiten nicht in
besonderer Weise hervorgestochen. Eine rele- vante Vorverfolgung sei zu verneinen.

E. 4.4
In der Replik wird entgegnet, der Beschwerdeführer sei für (…) Militär- posten
verantwortlich gewesen und es hätten ihm (…) Soldaten unterstan- den. Er habe selbst
gekämpft, Taliban verletzt oder getötet und grossen Einfluss auf die Handlungen seiner
Einheit gehabt. Seine Verantwortung wie auch seine Tätigkeiten hätten weitreichende
Folgen für die Gegend gehabt, in der er gekämpft habe. Sein Risikoprofil sei als stark
erhöht ein- zustufen. Er habe vor allem in den umstrittenen Provinzen rund um B._______
und in B._______ gekämpft und einen grossen Einflussbereich gehabt. Es sei davon
auszugehen, dass die Taliban ein besonderes Verfol- gungsinteresse an ihm hätten. Die
Kombination aus seiner eigenen Tätig- keit als stellvertretender Kommandant sowie der
Tätigkeiten seiner Brüder führe zu einem hohen Risikoprofil.
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E. 5.1
Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts haben Per- sonen mit einem
bestimmten, exponierten Profil ein erhöhtes Risiko asyl- beachtlicher Verfolgung
ausgesetzt zu werden. Dazu gehören unter ande- rem Personen, die der afghanischen
Regierung oder der internationalen Gemeinschaft nahestehen oder als Unterstützer
derselben wahrgenom- men werden sowie westlich orientierte oder der afghanischen
Gesellschaft aus anderen Gründen nicht entsprechenden Personen (vgl. etwa die Ur- teile
des BVGer D-3312/2024 vom 8. Januar 2025 E. 6.1, E-4180/2020 vom 20. Dezember 2024
E. 7.3 und E-4332/2024 vom 9. Dezember 2024 E. 6.2). Dies gilt insbesondere in Bezug auf
Angehörige der Polizei und der Sicherheitskräfte, Regierungsbeamte oder der Regierung
nahestehende Personen (vgl. Update der Schweizerischen Flüchtlingshilfe [SFH] – Län-
deranalyse vom 2. November 2022, Afghanistan: Gefährdungsprofile S. 15 f. sowie Human
Rights Watch [HRW], «No Forgiveness for People Like You»: Executions and Enforced
Disappearances in Afghanistan under the Taliban, 30. November 2021, European Union
Agency for Asylum, «Coun- try Guidance: Afghanistan», 23. Mai 2024). Das
Bundesverwaltungsgericht geht davon aus, dass auch die familiäre Zugehörigkeit zu einer
Person, die einem erhöhten Verfolgungsrisiko im Sinne der obigen Ausführungen aus-
gesetzt ist, zu einer Reflexverfolgung führen kann (vgl. etwa die Urteile des BVGer
E-6278/2020 vom 22. April 2025 E. 8.5.2, D-3312/2024 vom 6. Ja- nuar 2025 E. 6.1 und
D-331/2024 vom 11. März 2024 E. 7.1). Für die Er- füllung der Flüchtlingseigenschaft ist
jedoch erforderlich, dass sich die abs- trakte Gefährdung aufgrund eines erhöhten
Risikoprofils im Einzelfall indi- viduell konkretisiert (vgl. unter anderen die Urteile des
BVGer D-3312/2024 vom 8. Januar 2025 E. 6.1 und E-4180/2020 vom 20. Dezember 2024
E. 7.3).

E. 5.2
Der Beschwerdeführer weist aufgrund seiner Tätigkeit für die afghani- sche Armee sowie
der umschriebenen Tätigkeiten seiner Brüder ein erhöh- tes Risikoprofil auf, was für sich
allein gemäss der zitierten Rechtspre- chung nicht für die Annahme einer begründeten
Furcht vor Verfolgung durch die Taliban ausreicht. Die abstrakte Gefährdung muss sich
individuell konkretisieren, was vorliegend – wie nachfolgend darzulegen sein wird – der
Fall ist.

E. 5.3
Den vom SEM nicht bezweifelten Angaben des Beschwerdeführers zu- folge dienten
mehrere Mitglieder seiner Familie in der afghanischen Natio- nalarmee respektive
arbeiteten für die früheren afghanischen Regierungs- behörden, namentlich sein Vater und
seine beiden Brüder, mithin seine
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F88–F94). Sein Bruder, der Militär(…), und er wurden von den Taliban, die bei ihren Eltern
anriefen, bereits vor ihrer Machtübernahme aufgefordert, ihre Dienste zu quittieren (vgl.
SEM-act. […]-16/15 F41, F79–F82, F87). Der Beschwerdeführer selbst diente nach der
Absolvierung seiner militärischen Ausbildung von (…) bis zur Machtübernahme durch die
Taliban im Au- gust 2021 in der afghanischen Nationalarmee, zuletzt als stellvertretender
Kommandant in der (…) (vgl. SEM-act. […]-16/15 F14–F38, F77, F106– F108).
Angesichts seiner Sachverhaltsschilderung ist davon auszugehen, dass die Taliban Kenntnis



davon haben, dass seine engsten Angehörigen und er der afghanischen Regierung dienten
und dieser somit nahestanden. Er diente während (…) Jahren in den Reihen der
afghanischen Nationalar- mee, nahm an zahlreichen Kampfeinsätzen gegen die Taliban teil
und be- fehligte zuletzt (…) Soldaten, die in (…) Blocks eingeteilt waren. Unmittel- bar
nach der Machtübernahme der Taliban suchten diese ihn bei seinen Eltern und nahmen
seinen Bruder, den Militär(…), fest. Der Beschwerde- führer berichtete, dass sein Bruder
während seiner einmonatigen Haft ge- schlagen und gefoltert wurde. Er weist aufgrund
seiner beruflichen Tätig- keiten ein erhöhtes Risikoprofil im Sinne der Rechtsprechung auf
(vgl. E. 5.1). Er ist aufgrund seines Einsatzes für die afghanische Regierung zum Ziel der
Taliban geworden, als diese ihn nach ihrer Machtübernahme bei seinen Eltern suchten. Der
Umstand, dass er nach der Freilassung sei- nes Bruders von den Taliban nicht mehr zuhause
gesucht wurde (vgl. SEM- act. […]-16/15 F99, F112), lässt nicht darauf schliessen, dass
diese kein Interesse mehr an ihm haben. Die Taliban dürften vielmehr davon ausge- gangen
sein, dass der Beschwerdeführer Afghanistan verlassen hat, wes- halb eine weitere Suche
nach ihm nicht erfolgversprechend gewesen wäre. Gemäss den Angaben des
Beschwerdeführers leben seine Eltern und Schwestern weiterhin in B._______, ohne dass
sie von den Taliban ernst- haft behelligt würden. Da der Vater des Beschwerdeführers, ein
hochran- giger Offizier unter dem Regime von Präsident Najibullah (1987–1992) be- reits
während dessen Amtszeit in den Ruhestand trat (vgl. SEM-act. […]- 16/15 F88 f.), kann aus
dem Umstand, dass er bisher nicht das Ziel von Vergeltungsaktionen der Taliban war, nicht
geschlossen werden, dass der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr in sein Heimatland
nichts zu be- fürchten hat. Insgesamt betrachtet ist aufgrund des Profils des Beschwer-
deführers – langjährig in den Diensten der afghanischen Nationalarmee stehender Offizier
(zuletzt als stellvertretender Kommandant), familiäre Zu- gehörigkeit (Vater pensionierter
hochrangiger Offizier, ein Bruder Mili- tär(…), ein Bruder Leiter der Abteilung für […]) –
davon auszugehen, dass er bei einem Verbleib in Afghanistan unter Berücksichtigung
sämtlicher
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flücht- lingsrechtlich relevanten Nachteilen seitens der Taliban hegen musste, die aufgrund
der Festnahme und der schweren Misshandlung seines Bruders umso verständlicher war.
Da die Taliban die Macht am 15. August 2021 übernahmen und ihn unmittelbar danach
zuhause suchten, erscheint seine Furcht vor der Zufügung ernsthafter Nachteile zum
Zeitpunkt seiner Aus- reise auch objektiv begründet. Die Menschenrechtslage in
Afghanistan ist unter den Taliban auch aktuell noch anhaltend schlecht (vgl. im Einzelnen:
Schweizerische Flüchtlings- hilfe [SFH], Factsheet Afghanistan März 2025, Ziff. 3 Jüngere
Entwicklun- gen sowie Deutsches Institut für Menschenrechte, Stellungnahme, Ab-
schiebungen nach Afghanistan, Eine menschenrechtliche Bewertung der aktuellen Debatte,
März 2025, Ziff. 4 Das Refoulement-Verbot nach Art. 3 EMRK). Vorliegend ist daher die
subjektive Furcht des Beschwerdeführers vor Übergriffen seitens der Taliban, müsste er in
sein Heimatland zurück- kehren, auch zum Urteilszeitpunkt objektiv begründet im Sinne
von Art. 3 Abs. 1 AsylG.

E. 6
Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Flüchtlings- eigenschaft im
Sinne von Art. 3 AsylG erfüllt. Konkrete Hinweise für das Vorliegen von
Asylausschlussgründen im Sinne von Art. 53 AsylG liegen nicht vor. Folglich ist die
Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Ver- fügung vom 4. Oktober 2024 aufzuheben,



der Beschwerdeführer als Flüchtling anzuerkennen und das SEM anzuweisen, ihm in der
Schweiz Asyl zu gewähren.

E. 7
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 8.1
Dem vertretenen Beschwerdeführer ist angesichts seines Obsiegens in Anwendung von Art.
64 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundes- verwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) eine
Entschädigung für die ihm notwendigerweise erwachsenen Parteikosten zuzusprechen.

E. 8.2
Der Rechtsbeistand macht in der Kostennote vom 12. Dezember 2024 einen zeitlichen
Aufwand von 13 Stunden 20 Minuten bei einem Stunden-
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Höhe von Fr. 110.25 (Dolmetscherkosten Fr. 86.25, Fotokopien Fr. 20.–, Tele- fongebühren
und Porti Fr. 4.–) geltend. Gemäss seinen Angaben besteht keine Mehrwertsteuerpflicht.
Die Kostennote erscheint angemessen. Die von der Vorinstanz auszurichtende
Parteientschädigung ist demnach auf gerundet Fr. 3’445.– (inkl. Auslagen) festzusetzen.
(Dispositiv nächste Seite)
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